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1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Der Investitionsbedarf für die Hochbauten bleibt hoch. Die Realisierung vieler grosser Projekte innerhalb des 
Planungshorizonts von fünf Jahren zeigt sich in der Entwicklung der Gemeindefinanzen. Die Verschuldung 
nimmt zu und die Investitionsfolgekosten steigen an. Das Investitionsvolumen (netto) im Allgemeinen Haushalt 
beträgt in den Jahren 2026 bis 2030 rund CHF 30 Mio. Ende 2025 hat die Gemeinde Vechigen keine externen 
Schulden, der Fremdmittelbedarf steigt aber bis 2030 auf CHF 22 Mio. an und führt zu einer höheren Ver-
schuldung. Wichtig ist, dass mit den hohen Investitionen die künftige Verschuldung nicht ausser Acht gelassen 
wird. Eine Reduktion der Verschuldung ist nur möglich, wenn mehr eigene Mittel erwirtschaftet werden, als 
ausgegeben werden. Die Folgekosten aus Abschreibungen und Zinsen für die Investitionen der nächsten fünf 
Jahre betragen 2030 CHF 1.5 Mio. Trotz dieser hohen Kosten zeigt die Finanzplanung weiterhin jedes Jahr 
positive Rechnungsergebnisse. Es wird mit Ertragsüberschüssen zwischen rund CHF 600'000 und CHF 1 Mio. 
gerechnet. 
 
Die Spezialfinanzierung Feuerwehr präsentiert sich über die Planperiode relativ ausgeglichen. Der Abfall 
schreibt Aufwandüberschüsse bis CHF 73'000, welche gedeckt werden können. Der Plan der Wasserversor-
gung zeigt jährliche Defizite und der Rechnungsausgleich wird stark abgebaut. Bei der Abwasserentsorgung 
muss mit grossen Aufwandüberschüssen gerechnet werden. Bereits 2027 reicht der Rechnungsausgleich 
nicht mehr, um den Aufwandüberschuss zu decken. In den Bereichen Wasser und Abwasser sind Gebühren-
erhöhungen in den nächsten Jahren zwingend. 
 

2 Vorbericht 

Der Finanzplan soll 
- einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung der Gemeindefinanzen in den nächsten fünf Jahren 

geben, 
- Auskunft geben über die geplante Investitionstätigkeit, deren Auswirkungen auf das Finanzhaushalts-

gleichgewicht sowie deren Tragbarkeit, die Folgekosten und die Finanzierung der Investitionen, 
- geplante neue Aufgaben und deren Wirkung auf den Finanzhaushalt aufzeigen, 
- die Entwicklung von Aufwand und Ertrag, Ausgaben und Einnahmen sowie Bestandesgrössen darstellen. 
 
Der Finanzplan 
- ist ein Planungsmittel mit entsprechender Ungenauigkeit und Unverbindlichkeit, 
- ersetzt nicht die Kreditfreigabe durch das zuständige Organ, 
- dient dem Gemeinderat und der Verwaltung als Führungs- und Koordinationsinstrument, 
- dient dem Gemeinderat und der Gemeindeversammlung als finanzpolitisches Führungsinstrument, 
- muss rollend den neuen Gegebenheiten angepasst werden. 
 
2.1 Grundlagen und Prognoseannahmen 
- Jahresrechnung 2024 
- Budget 2025 und 2026 
- Letzter Finanzplan 
- Prognoseannahmen der kantonalen Planungsgruppe KPG und der Steuerverwaltung Kanton Bern 
- Hilfsmittel und Software: Finanzplanungsmodell der Kantonalen Planungsgruppe KPG und Finanzpla-

nungshilfe der kantonalen Finanzdirektion. 
 
Externe Faktoren und Einflüsse wie Wirtschaftslage, Teuerung, Zinsentwicklung, Sparverhalten und überge-
ordnete Gesetzgebung haben einen grossen Einfluss auf die finanzielle Entwicklung der Gemeinde. Die Über-
sicht der verwendeten Prognoseannahmen ist im Kapitel 3 zu finden. 
 
2.2 Investitionen 
Das Investitionsprogramm bildet die Grundlage für den Finanzplan. Der Finanzplan zeigt die Auswirkungen 
der Investitionen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht auf. 
 
Das Investitionsprogramm enthält für die Jahre 2026 – 2030 Nettoinvestitionen im allgemeinen Haushalt von 
CHF 30 Mio. (ohne Spezialfinanzierungen). Diese sind wie folgt über die Jahre verteilt (in Tausend): 
 

2026 2027 2028 2029 2030 

CHF 4'555 CHF 7'710 CHF 11'870 CHF 1'550 CHF 4’250 

 
Die grössten Investitionen sind der Teilneubau resp. Sanierung der Schulanlage Utzigen, die Totalsanierung 
der Oberstufe, der Neubau Kindergarten Sinneringen und die Wasserbaupläne Lindentalbach/Stämpbach und 
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Vechigenbach/Worble. Zusammen mit den weiteren Investitionsprojekten belaufen sich die Folgekosten dar-
aus im Jahr 2030 auf beinahe CHF 1.5 Mio. Das detaillierte Investitionsprogramm ist im Kapitel 4.1 zu finden. 
 
Das Investitionsprogramm 2026 – 2030 der Spezialfinanzierungen enthält Nettoinvestitionen von CHF 6.2 Mio. 
Diese sind wie folgt über die Jahre verteilt (in Tausend): 
 

2026 2027 2028 2029 2030 

CHF 1'585 CHF 1'900 CHF 900 CHF 900 CHF 900 

 
Die detaillierten Investitionsprogramme der Spezialfinanzierungen sind in den Kapiteln 4.2 bis 4.4 zu finden. 
 
2.3 Steuerentwicklung 
Die Schätzung der künftigen Steuererträge stützt sich auf die Steuerprognose, die voraussichtliche Bevölke-
rungsentwicklung sowie die Empfehlungen der Kantonalen Planungsgruppe Bern. Da die grossen Bauprojekte 
abgeschlossen sind, ist nicht mehr mit einem nennenswerten Bevölkerungswachstum zu rechnen. Der aktuelle 
Finanzplan ist für die ganze Periode mit einer Steueranlage von 1.54 Einheiten der ordentlichen Steuer und 
1.0 Promille der Liegenschaftssteuer gerechnet. 
 
2.4 Mittelflussrechnung 
Die Mittelzuflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit reichen nicht aus, um die grossen Investitionsvolumen aus 
eigenen flüssigen Mitteln zu finanzieren. Mit den geplanten Nettoinvestitionen von rund als CHF 36 Mio. für 
den Gesamthaushalt über die ganze Planungsperiode ist die Aufnahme von Fremdmitteln ab dem Jahr 2026 
nötig. Bis ins Jahr 2030 werden rund CHF 22 Mio. neues Fremdkapital benötigt, wenn die geplanten Projekte 
so ausgeführt werden. Es wird mit Zinssätzen für Fremdkapital zwischen 1.25% und 1.75% gerechnet. Die 
Zinsbelastung steigt auf rund CHF 360'000 an. Die Mittelflussrechnung ist im Kapitel 5 ersichtlich. 
 
2.5 Abschreibungen Gesamthaushalt 
Die neuen Investitionen sind nach Inbetriebnahme linear nach Nutzungsdauer der Anlage abzuschreiben. Die 
Investitionen aus den Jahren 2016 bis 2024 belasten den Finanzhaushalt mit jährlich durchschnittlich 
CHF 650'000. Die bestehenden Abschreibungen sinken ab 2026, da die Nutzungsdauern für Schulanlagen 
und Mehrzweckgebäude durch die kantonale Gesetzgebung ab 2026 von 25 auf 33 1/3 Jahre erhöht werden. 
Anlagen mit Nutzungsdauern von fünf bis zehn Jahren fallen innerhalb der Planperiode teilweise wieder weg, 
da sie bereits vollständig abgeschrieben sind. Die neuen Investitionen ab 2026 lösen einen zusätzlichen Ab-
schreibungsbedarf von jährlich CHF 330'000 im Jahr 2026 bis CHF 1.2 Mio. im Jahr 2030 aus.  
 
2.6 Eigenkapital (Bilanzüberschuss) und SF Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen 
Die kantonale Gesetzgebung hat die Auflösung der finanzpolitischen Reserve per 2026 beschlossen. Der Be-
stand wird mit einer einmaligen Buchung in den Bilanzüberschuss übertragen. Der Bilanzüberschuss erhöht 
sich per 01.01.2026 durch diesen Übertrag auf CHF 18.6 Mio. Falls die künftigen Ergebnisse nicht in die Spe-
zialfinanzierung Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen eingelegt werden, steigt der Bilanzüberschuss auf 
CHF 21.9 Mio. an. Mit jedem Budget oder Jahresabschluss kann jedoch auch wieder vorgesehen werden, die 
Ertragsüberschüsse in die Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen einzulegen. Das Eigen-
kapital ist im Kapitel 7 abgebildet. 
 
2.7 Ergebnis allgemeiner Haushalt 
Die Ergebnisse der Erfolgsrechnung des allgemeinen resp. steuerfinanzierten Haushaltes sind über die ge-
samte Planperiode positiv. Die Ertragsüberschüsse liegen zwischen CHF 600'000 und CHF 1 Mio. Es ist mög-
lich, diese Ertragsüberschüsse in die Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen einzulegen. 
Dies ist im Finanzplan aber für eine bessere Lesbarkeit für die Jahre 2027-2030 noch nicht vorgesehen. De-
taillierte Zahlen sind im Kapitel 6.2 zu finden. 
 
2.8 Ergebnisse Spezialfinanzierungen 
Die Auswirkungen bei den Spezialfinanzierungen sind in eigenen Plänen abgebildet. Als Grundlagen dienen 
die gleichen Prognoseannahmen wie im allgemeinen Haushalt und die heute gültigen Gebührenansätze. Das 
Gesamtergebnis der gebührenfinanzierten Bereiche ist im Kapitel 6.3 zu finden. 
 

2.8.1 Feuerwehr 

Die zweiseitige Spezialfinanzierung Feuerwehr weisst in allen Planjahren positive Ergebnisse zwischen 
CHF 17'000 und 67'000 aus. Für das Jahr 2026 (verschoben aus 2025) ist die Anschaffung eines neues Atem-
schutzfahrzeuges im Betrag von rund CHF 190'000 vorgesehen. Dieses löst in den Folgejahren Abschreibun-
gen in der Höhe von zusätzlichen CHF 19'000 aus. Der Bestand Rechnungsausgleich wird durch die positiven 
Abschlüsse auf rund CHF 1.3 Mio. ansteigen. 
 



Einwohnergemeinde Vechigen   Finanzplan 2026 – 2030 

  5 

2.8.2 Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung schliesst gemäss Finanzplan in jedem Jahr negativ ab. Die Aufwandüberschüsse be-
tragen durchschnittlich rund CHF 100'000. Der Rechnungsausgleich beträgt Ende der Planperiode voraus-
sichtlich nur noch CHF 350'000, was ungefähr noch 3/5 des jährlichen Gebührenertrags (ohne Anschlussge-
bühren) entspricht. Empfohlen wird ein Rechnungsausgleich von mindestens rund einem Drittel des jährlichen 
Gebührenertrags. Der Kostendeckungsgrad liegt nur bei 88%. Innerhalb der nächsten Jahre ist bei gleichblei-
bender Entwicklung eine Gebührenanpassung vorzunehmen, damit die Wasserversorgung nicht in einen Fehl-
betrag gerät. Die Einlage in den Werterhalt wird mit einem Einlagesatz von 100% getätigt. Der Bestand Wert-
erhalt steigt bis 2030 auf CHF 4.7 Mio. oder 24% des Wiederbeschaffungswertes aller Anlagen und Leitungen 
an. Die Einlagen in den Werterhalt sind zwingend und gewährleisten die dauernde Werterhaltung der Anlagen. 
Daraus können die Abschreibungen und der werterhaltende Unterhalt entnommen werden. 
 

2.8.3 Abwasserentsorgung 
Die Jahresergebnisse sind in allen Planjahren stark negativ. Die Aufwandüberschüsse betragen jährlich rund 
CHF 315'000 und werden dem Rechnungsausgleich entnommen. Dieser sinkt durch die negativen Ergeb-
nisse, falls keine ohne Gebührenerhöhung erfolgt, ab 2027 in einen Bilanzfehlbetrag. Bis 2030 beträgt der 
Fehlbetrag CHF -1.2 Mio. Eine Gebührenanpassung ab 2027 ist zwingend vorzunehmen. Der Kostende-
ckungsgrad liegt im Finanzplan bei 78%. Die Einlage in den Werterhalt wird mit dem gesetzlichen Minimum 
von 60% getätigt. Der Bestand Werterhalt sinkt bis 2030 auf CHF 7 Mio., was 18% des Wiederbeschaffungs-
werts aller Anlagen und Leitungen entspricht. 
 

2.8.4 Abfallentsorgung 
Die Abfallentsorgung plant in allen Jahren Aufwandüberschüsse zwischen CHF 53'000 und CHF 72'000. Dank 
dem Bestand im Rechnungsausgleich sind diese Ergebnisse während der ganzen Planperiode tragbar. Der 
Bestand Rechnungsausgleich sinkt bis ins Jahr 2030 auf CHF 154'000, was rund 30% der jährlichen Gebüh-
reneinnahmen entspricht. Die Spezialfinanzierung ist im Auge zu behalten. Der Kostendeckungsgrad liegt 
durchschnittlich bei 89%. 
 
2.9 Kennzahlen Gesamthaushalt 
 

 
 
Investitionsanteil INA Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben. Der Mittelwert liegt 

bei 25%, was einer starken Investitionstätigkeit entspricht.  
  

Nettoverschuldungsquotient NVQ Nettoschulden in Prozent der direkten Steuern und des Finanzaus-
gleichs. Von einem Nettovermögen (-70%) steigt die Kennzahl auf 73% 
an, was einer mittleren Nettoverschuldung entspricht. 

  

Selbstfinanzierungsgrad SFG Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen. Die Kennzahl 
schwankt stark. In allen Jahren ist Selbstfinanzierung durch die hohen 
Investitonen mit einem Mittelwert von 29% ungenügend. Über 100% 
wäre der ideale Wert. 
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Kapitaldienstanteil KDA Kapitaldienst in Prozent des laufenden Ertrags. Der Kapitaldienstanteil 

(Zinsaufwand + Abschreibungen) steigt von 4% auf 7% an, was als ge-
ringe bis tragbare Belastung gilt. 

  

Nettoschuld in Franken pro Ein-
wohner:in N/EW 

Nettoschuld geteilt durch mittlere Wohnbevölkerung. Die Kennzahl star-
tet bei einem Nettovermögen von CHF 1'800 und wird zu einer Netto-
schuld von CHF 2'100 pro Einwohner:in im Jahr 2030. Ab CHF 2'000 
gilt die Nettoschuld als hoch bis sehr hoch.  

 
2.10 Kennzahlen Allgemeiner Haushalt 
 

 
 
Selbstfinanzierungsgrad SFG Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen. Der Selbstfinan-

zierungsgrad ist starken Schwankungen unterworfen. Der Mittelwert 
liegt bei 39%, was als ungenügend gilt. Nur das Jahr 2029 ist mit über 
100% im positiven Bereich. 

  

Bilanzüberschussquotient BÜQ Der Quotient liegt im Mittelwert bei 115% und gilt damit als gross. Die 
Zunahme 2026 erfolgt durch den Übertrag der finanzpolitischen Re-
serve. 

 
  

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

2025 2026 2027 2028 2029 2030

KDA

-2'000

-1'500

-1'000

-500

0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

3'000

2025 2026 2027 2028 2029 2030

N/EW

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2025 2026 2027 2028 2029 2030

SFG BÜQ



Einwohnergemeinde Vechigen   Finanzplan 2026 – 2030 

  7 

2.11 Genehmigung 
Der Gemeinderat Vechigen hat den Finanzplan 2026 – 2030 an seiner Sitzung vom 17. September 2025 ge-
nehmigt. 
 
Boll, 17. September 2025 
 
Gemeinderat Vechigen 
 
   
 
Nadia Lützelschwab Beat Brunner Manuela Messerli 
Gemeindepräsidentin Geschäftsleiter Finanzverwalterin 
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3 Prognoseannahmen 
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4 Investitionsprogramme 

4.1 Investitionsprogramm allgemeiner Haushalt 
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4.2 Investitionsprogramm Feuerwehr 
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4.3 Investitionsprogramm Wasser 
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4.4 Investitionsprogramm Abwasser 
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5 Mittelflussrechnung 
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6 Ergebnisse 

6.1 Ergebnis Gesamthaushalt 
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6.2 Ergebnis allgemeiner Haushalt 
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6.3 Ergebnis gebührenfinanzierter Haushalt 
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7 Eigenkapitalnachweis 

 


